
Präsidiumsbeschluss vom 25.09.2025 

 

 

320- 417 

 

Beschluss 

 

Anlässlich der Wiedereingliederung des Richters am Amtsgericht Baumeister wird 

der Geschäftsverteilungsplan für das Jahr 2025 für die richterlichen Geschäfte 

des Amtsgerichts Wesel (Stand vom 01.09.2025) mit Wirkung ab dem 06.10.2025 (A) 

und ab dem 01.11.2025 (B) wie folgt geändert: 

 

A. mit Wirkung ab dem 06.10.2025: 

 

zu 12.) Richter am Amtsgericht Baumeister 

Richter am Amtsgericht Baumeister übernimmt die Zivilsachen der Abteilung 30 mit 

einem Turnus 2. 

Vertreter:  

1. Richter am Amtsgericht Neddermeyer 

2. Richter Karrer 

 

zu 9.) Richterin Klein 

Der Turnus der Zivilsachen der Abteilung 26 wird auf 7 erhöht. 

Zudem übernimmt Frau Richterin Klein die Entscheidungen im Verfahren nach dem 

OWiG und die Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene mit den Buchstaben der  

Betroffenen F, K und S. 

 

 

 

 



B. mit Wirkung ab dem 01.11.2025 

 

zu 12.) Richter am Amtsgericht Baumeister 

Der Turnus der Zivilsachen der Abteilung 30 wird auf 5 erhöht. 

 

zu 9.) Richterin Klein 

Der Turnus der Zivilsachen der Abteilung 26 wird auf 5 reduziert. 

Richterin Klein übernimmt: 

die Einzelrichterstrafsachen;  

mit den Buchstaben der Beschuldigten I, J, N, O, T  

die richterlichen Entscheidungen im Verfahren nach dem OWiG gegen Erwachsene; 

mit den Buchstaben der Betroffenen I, J, N, O, T 

die Erzwingungshaftsachen gegen Erwachsene;  

mit den Buchstaben der Betroffenen I, J, N, O, T  

die Privatklagesachen;  

mit den Buchstaben der Beschuldigten I, J, N, O, T 

AR-Vernehmungsersuchen in Strafsachen, Entscheidungen nach §§ 87 g ff IRG 

und dem PolG sowie die Gs-Sachen gegen Erwachsene; 

mit den Buchstaben der Beschuldigten I, J, N, O, T  

 

zu 1.) Direktorin des Amtsgerichts Funken-Schneider 

 

Direktorin des Amtsgerichts Funken-Schneider übernimmt die Betreuungssachen  

und die Entscheidungen nach dem PsychKG und dem IfSG für die Verfahren für die 

Betroffenen mit den Buchstaben L-R aus dem Postleitzahlbereich 46483. 

 

 

 

 

 



Zu C. Zuständigkeit in Strafsachen/ Entscheidungen nach dem PolG oder dem 

OWiG 

8. Bereitschaftsdienst an Wochentagen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

Sofern am selben Tag eine unaufschiebbare und noch am selben Tag zu 

erledigende, eilige Angelegenheit eingeht und der/die zuständige Strafrichter/in nicht 

erreichbar ist, erfolgt die Verteilung nach Wochentagen wie folgt: 
 

Montag: Direktorin des Amtsgerichts Funken-Schneider  

Dienstag:  Richter am Amtsgericht Stiebitz 

Mittwoch: Richter am Amtsgericht Vorrath 

Donnerstag Richter am Amtsgericht Neddermeyer 

Freitag: nach Kalenderwochen des Monats  

1. Direktorin Funken-Schneider 

2. Richter am Amtsgericht Stiebitz 

3. Richter am Amtsgericht Vorrath  

4. Richterin Klein 

5. Richter am Amtsgericht Neddermeyer 

 

Wesel, 25.09.2025 

Das Präsidium des Amtsgerichts 

 

Funken- Schneider      Ufermann 

Direktorin des Amtsgerichts    Richterin am Amtsgericht 

 

Neddermeyer      Vorrath 

Richter am Amtsgericht     Richter am Amtsgericht 

 

Baumeister 

Richter am Amtsgericht  

war an der Teilnahme wegen Erkrankung verhindert 


